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Muslimischen Bestattungen

Rechtliche Rahmenbedingungen

und Erfahrungen
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Landesrechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Januar 2006 gilt das Niedersächsische 
"Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Fried-
hofswesen (BestattG)", mit dem das Friedhofs- und 
Bestattungsrecht in Niedersachsen modernisiert 
worden ist. Das neue Gesetz, kurz Bestattungs-
gesetz genannt, orientiert sich verstärkt an den 
Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und der 
übrigen am Bestattungsgeschehen Beteiligten.

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG) vom 08. 12. 2005 (Nds. GVBl. S. 381)
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Landesrechtliche Grundlagen

Leitlinie:

Leichen und Aschen Verstorbener sind so zu 
behandeln, dass die gebotene Ehrfurcht vor 
dem Tod gewahrt wird und das sittliche, 
religiöse und weltanschauliche Empfinden der 
Allgemeinheit nicht verletzt wird (§ 1).
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Landesrechtliche Grundlagen

Friedhofszwang:

Der bisher kraft Gewohnheitsrechts bestehende 
Friedhofszwang wird ausdrücklich geregelt (§ 11 
Abs. 1 Satz 1, § 12 Abs. 5 Satz 1). Behördlich 
geduldete private Bestattungsplätze genießen 
Bestandsschutz und dürfen unter bestimmten 
Umständen mit behördlicher Genehmigung 
weiter genutzt werden (§ 19 Abs. 1).
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Landesrechtliche Grundlagen

Leichentuch:

Möglich ist auch die Bestattung einer 
verstorbenen Person aus religiösen oder 
traditionellen Gründen in einem Leichentuch 
anstelle eines Sarges (§ 11 Abs. 1).
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Landesrechtliche Grundlagen

Aufbewahrung und Beförderung von Leichen

ÅJede Leiche soll innerhalb von 36 Stunden nach 
Eintritt des Todes in eine Leichenhalle überführt 
werden (§ 7 (1) Satz 1 NdsBestattG).

ÅLeichen sind in geschlossenen, feuchtigkeits-
hemmenden Särgen zu befördern (§ 7 (3) Satz 1 
NdsBestattG).
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Landesrechtliche Grundlagen

Zeitpunkt der Bestattung

ÅLeichen dürfen erst nach Ablauf von 48 Stunden seit 
Eintritt des Todes bestattet werden (§ 9 (1) Satz 1 NdsBestattG).

ÅDie untere Gesundheitsbehörde kann aus wichtigem 
Grund Ausnahmen zulassen (§ 9 (1) Satz 2 NdsBestattG).

ÅLeichen sollen innerhalb von acht Tagen seit dem Eintritt 
des Todes bestattet oder eingeäschert worden sein (§ 9 (2) 

Satz 1 NdsBestattG).
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Landesrechtliche Grundlagen

Erdbestattung
ÅErdbestattungen sind nur in geschlossenen 

feuchtigkeitshemmenden Särgen und nur auf Friedhöfen 
zulässig (§ 11 (1) Satz 1 NdsBestattG).

ÅDie untere Gesundheitsbehörde kann Ausnahmen von 
der Sargpflicht nach Satz 1 zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht(§ 11 (1) Satz 2 

NdsBestattG).
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Landesrechtliche Grundlagen

Mindestruhezeiten
ÅDie Mindestruhezeit nach jeder Bestattung beträgt 20 

Jahre (§ 14 (1) Satz 1 BestattG).

ÅDie untere Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall eine 
Ausnahme von der Einhaltung der Mindestruhezeit 
zulassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht (§ 14 (1) Satz 1 

BestattG).
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Nienburg: Entwicklungsgeschichte

ÅAnfang 2005 Kenntnis über geplantes neues 
Bestattungsgesetz für Niedersachsen

ÅKontaktaufnahme mit muslimischer Gemeinde 
in Nienburg und Klärung, ob Nachfrage und 
Bedarf vorhanden

Åwird bejaht und begrüßt

Åmehrere Gespräche bis September 2005
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α±ƻǊƎŀōŜƴά ǎŜƛǘŜƴǎ ŘŜǊ ±ŜǊǘǊŜǘŜǊ ŘŜǊ aǳǎƭƛƳŜ

Å traditionsgemäße islamische Bestattung (4 verbindliche Regeln)

- keine Kremation, nur Körpererdbestattung

- Ausrichtung des Grabes nach Mekka

- räumliche Zusammenfassung der Gräber auf einem separaten
Friedhof oder Gräberfeld

- keine Wiederausgrabung der Gebeine.

Å nach Mekka ausgerichtet

Nach islamischem Brauch wird die verstorbene Person nur in einem 
Leichentuch und mit nach Mekka gewandtem Gesicht auf der 
rechten Seite liegend beigesetzt. Dies möglichst am Sterbetag oder 
am Tag danach. 
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weitere Vorgaben/Probleme

Å Vergabe eines ewigen Ruherechtes

Å jungfräuliche Erde (unabdingbare Voraussetzung, da Muslime nicht 
in Erde bestattet werden dürfen, in der schon Andersgläubige 
bestattet wurden)

Å Ordnung und Regelung der Grabpflege

Å es fehlen konkrete Ansprechpartner, da es zu viele muslimische 
Glaubensrichtungen gibt und diese nicht mit einer Stimme 
sprechen (z.B. Sunniten ςSchiiten)

Å der Koran sagt wenig über die Bestattung aus, lediglich etwas über 
Tod und Gericht, alle anderen Regelungen sind Auslegungen der 
Schriftgelehrten
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Nienburg: Entwicklungsgeschichte

Åerste Bestattung am 13.09.2005, bis heute 6 
Bestattungen

ÅVerfahren:
ïMündliche Absprachen des Verhaltens bei der 

Bestattung, da zu diesem Zeitpunkt weder eine 
landes- noch eine ortsrechtliche Regelung existierte

ïZusage, im Leichentuch bestatten zu können, wurde 
bisher nicht in Anspruch genommen

ïAusmessung der Grabausrichtung durch dem Imam 
mit Hilfe eines GPS
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Muslimisches Grab
ŀǳŦ ŘŜƳ CǊƛŜŘƘƻŦ αYǊŅƘŜǊ ²ŜƎά
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²ƻǊƪǎƘƻǇ αaǳǎƭƛƳƛǎŎƘŜ .ŜǎǘŀǘǘǳƴƎǎƪǳƭǘǳǊά
Kassel (22.02.2008)

der Vorsitzende der Schura Niedersachsen äußerte sich wie folgt:

ïerste muslimische Bestattung in Hannover 1691

ï2/3 der Muslime in Deutschland sind türkischer Herkunft

ïZuzug  junger Muslime findet weiterhin statt

ï1. und 2. Migrantengeneration lässt sich noch im Her-
kunftsland bestatten, die nachfolgenden Generationen 
vermehrt in Deutschland

ïmit den Folgegenerationen wird sich eine Änderung 
vollziehen und die Bestattungen sprunghaft ansteigen

ïals Grababgrenzung dienen normalerweise 2 Grabsteine
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²ƻǊƪǎƘƻǇ αaǳǎƭƛƳƛǎŎƘŜ .ŜǎǘŀǘǘǳƴƎǎƪǳƭǘǳǊά
Kassel (22.02.2008)

Å es wird kein Totenkult betrieben, Blumenverzierungen sind jedoch 
möglich

Å Kränze und Blumengebinde gelten als Verschwendung, jedoch 
findet eine Angleichung statt

Å die islamische Gemeinde in Niedersachsen ist zu jung und keine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, deshalb plädiert sie für eine 
integrative Lösung auf bestehenden Friedhöfen

Å die Vergabe eines ewigen Ruherechts ist nicht unbedingt notwen-
dig, es reicht aus, wenn die Erstbestattung restlos verwest. Danach 

kann die Stelle neu vergeben werden. In der Praxis werde Gräber 
sehr wohl wiederbelegt, wenn die Örtlichkeit (z.B. Bergdörfer 
in Anatolien) zu wenig Platz bietet.
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Nienburg: Ortsrechtliche Grundlagen

§ 18 a Grabfeld für muslimische Religionszugehörige

(nur Friedhof Kräher Weg; Feld 10 a)

Å1Dieses Grabfeld dient der würdigen Bestattung von 
Verstorbenen muslimischer Religionszugehörigkeit. 2Es 
sind sowohl Reihen- als auch Wahlgrabbestattungen 
möglich. 3Reihengräber können nachträglich in 
Wahlgräber umgewandelt werden.
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Nienburg: momentane Regelungen

Å die verstorbene Person darf
ï im Sarg bestattet werden

ï im halboffenen Sarg bestattet werden

ï im Leichentuch bestattet werden

in allen Fällen erfolgt der Transport zur Grabstelle im geschlossenen Sarg!

Å Trauergemeinde darf das Grab selbst schließen
ï lediglich das erste Drittel Erde und die Entfernung des Grabverbaus erfolgt aus 

Sicherheitsgründen durch das Friedhofspersonal

Å die rituellen Waschungen sollen demnächst in einem dazu 
herzurichtenden Raum des Friedhofes Kräher Weg durchgeführt 
werden (ab April 2010)
ï die Stadt stellt die Räumlichkeit zur Verfügung, Herrichtung erfolgt durch die 

muslimische Gemeinde, dafür ist die Nutzung in den ersten Jahren kostenfrei
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Fazit

Åmuslimische Bürgerinnen und Bürger sind sehr an einer 
Zusammenarbeit interessiert und dankbar für eine Kontakt-
aufnahme seitens der Verwaltung

ÅArgumentation bei unterschiedlichen Sichtweisen (z.B. Bestat-
tung bei weniger als 48 Stunden oder ewiges Ruherecht) teil-
weise emotional

Åandere Bestattungskultur (z.B. sehr großer Personenkreis am 
Tag der Bestattung, Art des Trauerns)

Åda beide Seiten Interesse an einer zufriedenstellenden Lösung 
haben, ist die Kooperationsbereitschaft sehr groß
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

F R A G E N ? ?


